
Parlamentarische Bürgerinitiative 

betreffend 

Seitens der Einbringerinnen wird das Vorliegen einer Bundeskompetenz in folgender Hinsicht 
angenommen: 

Dieses Anliegen wurde bis zur Einbringung im Nationalrat von 1, '1 'f 7- Bürgerinnen mit ihrer 
Unterschrift unterstützt. (Anm.: zumindest 500 rechtsgültige Unterschriften müssen für die 
Einbringung im Nationalrat vorliegen.) 

Anliegen: 

Der Nationalrat wird ersucht, 

(Falls der Vordruck nicht ausreicht, bitte auf Beiblatt fortsetzen) 

2/BI 1 von 4

vom 23.10.2019 (XXVII. GP) vormals 46/BI vom 28.05.2018 (XXVI.GP)

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von 46/BI XXVI.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



Wohnen darf nicht arm machen! 

Jeder Mensch hat das Recht auf leistbares. sicheres. zeitgerechtes Wohnen. 

Parlamentarische Bürgerinitiative an den Österreichischen Nationalrat 

Die Regierung hat uns ein modernes und soziales Mietrecht versprochen. Dieses Versprechen wird nicht eingehalten. 
Immer mehr Menschen können sich Mieten und Betriebskosten nicht mehr leisten. Vermieter, Makler, Wohnbaugesell
schaften und Spekulanten machen große Gewinne aus dem Geschäft mit der steigenden Wohnungsnot. 

Wir fordern: 
• Einheitliche, niedrigere Obergrenzen für Mieten! 
• Abschaffung der Maklerprovision für Mieterinnen und Mieter! 
• Keine Privatisierungen öffentlichen Wohnraums! 
• Ausweitung des kommunalen, öffentlichen Wohnbaus! 

Mit Ihrer Unterschrift tragen Sie dazu bei, die Regierung an ihre eigenen Versprechen zu erinnern. Diese Forderungen 
werden auch von Arbeiterkammer, Gewerkschaft, Mieterschutzorganisationen und Seniorenverbänden erhoben. 

Setzen wir gemeinsam ein Zeichen für leistbares Wohnen! 

Name Adresse Geburtsdatum 

Unterschriften bitte an die KPÖ, Drechslergasse 42, 1140 Wien senden. 
Informationen und Kontakt: 
Mail: info@kpoe.at I Web: www.kpoe.at I fb.com/kpoe.at I Tel.: 01 5036580 

Datum Unterschrift 

2 von 4 2/BI XXVII. GP - Bürgerinitiative (gescannte datenschutzkonforme Version)

www.parlament.gv.at (Neuverteilung von 46/BI XXVI.GP gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



Wohnen darf nicht 11m machen. 
Immer mehr Menschen können sich das Wohnen nicht mehr leisten, ohne eine selbst sehr 

bescheidene Lebensführung zu gefährden. Um diese Entwicklung zu stoppen braucht es: 

Mietobergrenzen 

o Einheitliche, niedrigere Obergrenzen für Mieten 
o Keine Befristung von Mietverträgen 
o Herausnahme der Grundsteuer aus den Betriebs

kosten 
o Abschaffung der Vergebührung von Mietverträgen 
o Ausweitung des Anwendungsbereiches und Verein

fachung des Mietrechtsgesetzes 

Abschaffung der 

Maklergrovision für Mieter 

Makler werden im Regelfall vom Vermieter beauftragt, 
müssen aber vom Mieter bezahlt werden. Länder wie 
Deutschland, Irland, Großbritannien, Norwegen, Hol
land oder die Schweiz haben diese Ungerechtigkeit 
erkannt und gehandelt: Den Makler zahlt der, der ihn 
bea uftragt! 

1ausende Menschen hoben die 

Pelilian .Weg mil der Maklerpro

vision für Mieler· unlerschrieben. 

S1adlrölin Elke Kahr und Klubob

mann Manfred Eber aus Gral bei 

der Übergabe der Unlerschriften 

on Nalionalralsprösidenlin Doris 

Bures in Wien. 

Abschaffung der 

Vergebührungsgflicht von 

Mietverträgen: 

Die Wohnungseinstiegskosten stellen für viele Menschen 
ein kaum zu überwindendes Hindernis dar. Deshalb soll 
die Vergebührung von Mietverträgen ersatzlos gestri
chen werden. 

Keine Privatisierung 
öffentlichen Wohnraums 

o Kein Verkauf von Gemeinde- und Landeswohnungen 
o Kein Aufweichen der Gemeinnützigkeit durch höhere 

Gewinnausschüttungen an Investoren 

Private Investoren und Spekulanten wollen möglichst 
hohe Profite erzielen. Die Zeche zahlen die Mieterinnen 
und Mieter mit kaum noch leistbaren Mieten. Daher ist 
die öffentliche Hand gefordert, selbst Wohnungen zu er
richten, um leistbaren Wohnraum zur Verfügung stellen 
zu können. Bestehender öffentlicher Wohnraum ist zu 
erhalten und nicht auf den sogenannten freien Markt zu 
werfen. Die Verscherbelung der 60.000 BUWOG-Woh
nungen unter Ex-Finanzminister Grasser zeigt, dass viele 
davon profitiert haben, nur nicht die Mieter. 

Ausbau des kommunalen 

Wohnbaus 

o Öffentlicher Wohnbau sichert dauerhaft leistbares 
Wohnen, deshalb braucht es mehr Gemeindewoh
nungen. 

0,5 Prozent vom Monatsbruttogehalt zahlt jede(r) un
selbständig Erwerbstätige in den Wohnbauförderungs
topf. Ursprünglich wurde dieses Geld zur Gänze in den 
Wohnbau investiert. Derzeit wird es für andere Zwecke, 
wie beispielsweise das Stopfen von Budgetlöchern, Ban
kenrettungen oder Spekulationsgeschäfte ausgegeben. 
Das muss ein Ende haben! Daher fordern wir die Wie
dereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförde
rungsmittel mit Schwerpunkt auf dem sozialen Wohn
bau. 

Um Wohnen leistbarer zu machen. braucht es weiters: 

f d h Grazer Vorbild, 
o einen Kautions on s nac .t der Wohnbeihilfen 

. h nd Auswel ung 
'0 die S,C erung u 

f" M"\I und Kanal 
o einen Gebührenstopp ur u 

un en 
o Meldepflicht für leerstehende Wohn g 

o leerstandsabgabe 
d 

f' ken für den sozialen 
o Sicherung von Grun s uc 

Wohnbau 

Medieninhaber, Herausgeber, Hersteller: 

KPÖ, Drechslergasse 42, A·l140 Wien 

Verlags- und HersteUungsor1: Wien 
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Parlamentarische Bürgerinitiative betreffend 
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Erstunterzeichner/in 

Anschrift und Datum der 
Eingetragen in die 

Name 
E-Mail Adresse 

Geb. Datum 
Unterzeichnung 

Wählerevidenz der 
Gemeinde 

'---

Kahl 
E&kc 

-

Unte sc ift 

Unterstützungserklärungen: 

Name Anschrift Geb. Datum 
Datum der 

Unterschrift 
Unterzeichnung 

Hinweis: Die vorgelegten Unterschriftenlisten werden nach dem Ende der parlamentarischen Behandlung 
datenschutzkonform vernichtet bzw. gelöscht, soweit diese nicht nach den Bestimmungen des 
Bundesarchivgesetzes zu archivieren sind. 
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